
LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege in Thüringen e. V.

^wo CT •^\
PÄRITÄT ^y ^a^

LIGA der Freien Wöhifohrtspffege in ThQrtngen fl. V.
AmstädförStr. 50, W09S Erfurt

THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INNERES UND
KOMMUNALES
Referat 25
Steigerstraße 24
99096 Erfurt

- ausschließlich per E-MaiI -

Geschäftssteife
LIGA der FreEett Wohlfahrtspftege
In Thüringen e.V.
AmstädterStr.SO

(Eingang Hun-ifaoldtstraße)
99096-Erfurt

e-mail; inFo@!lga-thueringen.(fe
Internet; www.llga-thueringen.de
Telefon; (0361)S1M99-0
Teiefax; (0361) 5H499-t9

erfvrt,

23.04.2021

l. Referentenentwurf „Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituierten-
schutzgesetzes, ThürAGProstSchGn
hier: Stelfungnahtne der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e*V.

Sehr geehrte Damen und Herren/

zunächst möchten wir uns für die Möglichkeit zur Stelfungnahme bedanken. Nach ca. 4 Jahren
des Inkrafttretens des ProstitulertenschufczgeseEzes begrüßen wir es ausdrückiich, dass Maß-
nahmen im Rahmen einer Ausführungsvorschrlft zur Umsetzung des ProstSchG in Thüringen
auf den Weg gebracht werden, Gleichzeitig schätzen wir den bisherigen Entwurf rund um die
BerafcungsleisEungeri als unzureichend und somit ergänzungsbedürftig ein.

Zu § l Abs, l. des Entwurfs

Die Beratung von Prostituierten zu ihren Rechten/ aber auch Pflichten setzt eine hohe Fach-
lichkeit und Sensibilität bei den Berater*innen voraus. Für diese Form der Beratung braucht es
Rahmenbedingungen/ die eine vertrauensvoEte Beratungsatmosphäre gewährfeisten. Aus dem
Gesetzesentwurf geht nicht hervor, welche Voraussetzungen für dieses Berafcungsangebot zu-
gründe liegen müssen. Spätesten in der dazugehörigen Verordnung zum Ausführungsgesefcz
müssen diese Details aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen geregelt:
werden. Es fehlen nach unserer Ansicht Standards ^ie; Quaiifikationsanforderungen an Bera-
ter!t:lnnen/ Zugänge zur Beratung (Gewährlerstung von Anonymität etc.)/ Nefcwerkarbeit/ zief-
gruppenspeziflsche Öffentlichkeitsarbeit/ Nutzung von Dolmetscher Diensten.

Neben den Aufgaben/ die nun in die Zuständigkejt der Landkrelse und krefsfreien Städte fallen
wie Anmeldung/ Änderung der Anmeldedaten/ Verlängerung der Anmetdebeschetnigung, ge-

sundheitliche Beratung/ ErEass von Anordnungen und Überwachung der Ausübung der Prosth
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tution - unterstützt die LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege in Thüringen nachdrückflch ein er"
ganzendes/ unabhängiges Beratungsangebofc für in der Prostitution tätige Personen. Will man
Prostituierte besser schützen/ muss auch die Möglichkeit: einer freEwiifigen/ nEedrigschwetlfgen
Beratung sowie das Angebot, einer anonymen Beratungsmöglichkeit zur Verfügung gesfcelit
werden, Durch ein solches Berafcungsangebot können beispieisweise auch Unsicherheiten hin-
sichtlich des Anmeldeverfahrens nach dem Prostifcuiertenschutzgesefcz abgebaut, psychosoziale
Beratung in komplexen Problemlagen oder auch Unterstützung bei einer beruflichen Neuori-
entferung gegeben werden. Daher spricht sich die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege inThü"
ringen zudem für die Schaffung einer unabhängigen Beratungsstelle für Prostituierte aus. Nach
jetzigen Kenntnlsstand soll in Kürze eine entsprechende Fachberatungsstelle für Thüringen
geschaffen werden. Funktion und Rolfe dieser Beratungssteiie sofEte insbesondere mit Blick auf
die mit der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes betrauten kommunafen Strukturen in
dem Ausführungsgesetz sowie in der dazugehörigen Verordnung näher definiert werden.

Darüber hinaus sehen wir es als dringend notwendig an/ dass ein übergreifendes Fachgremium
zum Thema Prostitution unter Federführung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kom-
mjunates, analog der Monitoring-Gruppe „Häusliche Gewali:" im Thüringer Ministerium für Ar-
heit, Soziales/ Gesundheit, Frauen und Familie zum wechselseitigem Austausch weiter fortge-
führt und im Ausführttngsgesetz verankert wird,

Wir sprechen uns dafür aus, dass im Gesetz bzw. in der Verordnung die Evaluation zur Mes"
sung der Wirksamkeit des Gesetzes und deren Verordnung aEs zusätzlichen Paragraph ergänzt
wird. Ein entsprechendes ControHing ist einzuführen.

Zu den Ausführungen in der Begründung zu g l Abs, l, (Seite 12).

Die Aufzählung von konkreten Einrichtungen/ an die Im Bedarfsfall weitervermittelt werden
kann/ ist nicht abschließend zu betrachten, Wir schlagen daher vor/ auf die konkrete Benen-
nung von Beratungsdf'ensten zu verzichten und an dieser Stelle die für den jeweiligen IndM-
dualfaH notwendige beiderseitige Kooperation von kommunaien Stellen und Beratungsange-
boten in freier Trägerschaffc zu verankern.

Für Fragen stehen wir gsm zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
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